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k 1.4.8. darunter: Sicherung der Ersatzteilversorgung 
bei ausgewählten Ersatzteilpositio
nen in Menge und/bzw. Wert

Diese Kennziffern sind in den Bereichen Industrie, 
Bauwesen, Land-, Forst- und Nahrungsgüterwirt
schaft, Verkehrswesen und örtliche Versorgungswirt
schaft als staatliche Planauflage des Jahresvolkswirt
schaftsplanes (sowie lt. gesonderter Festlegung) an
zuwenden. Die Kennziffer k 1.4.8. ist auch als staat
liche Aufgabe anzuwenden.

k 1.8.3. darunter: Jugendmode zu IAP 
k 1.9.3. darunter: Jugendmode

Diese Kennziffern sind im Bereich des Ministeriums 
für Leichtindustrie, des Ministeriums für Bezirksge
leitete Industrie und Lebensmittelindustrie sowie der 
Räte der Bezirke anzuwenden. Die Kennziffer „Be
reitstellung an Fertigerzeugnissen Jugendmode für 
die Bevölkerung“ ist als staatliche Aufgabe und staat
liche Planauflage für den Fünfjahrplan und den 
Jahresvolkswirtschaftsplan, die Kennziffer „Abge
setzte Produktion an Fertigerzeugnissen Jugendmode 
für die Bevölkerung“ als staatliche Planauflage für 
den Jahresvolkswirtschaftsplan anzuwenden.

1.15. Softwareproduktion
1.16. Softwareleistungen

1.17. Software aus der Eigenproduktion von Rationa
lisierungsmitteln

Diese Kennziffern sind im Bereich der zentralgelei
teten Industrie, des Bauwesens, des Verkehrswesens 
Und des Post- und Fernmeldewesens anzuwenden; 
die Kennziffern 1.15. und 1.16. als staatliche Planauf
lagen für den Fünfjahrplan und den Jahresvolks
wirtschaftplan, die Kennziffer 1.17. als staatliche 
Planauflage des Jahresvolkswirtschaftsplanes.
k 1.18. Ersatzteilaufkommen aus vertraglich gebun

denen Ersatzteilzulieferungen anderer Auf
kommensträger (IAP) — nur für Finalprodu
zenten12)

k 1.19. Regenerierungsleistungen aus vertraglich ge
bundenen Regenerierungsleistungen anderer 
Aufkommensträger (IAP)
— nur für Finalproduzenten12)

k 1.20. Ersatzteilaufkommen aus Ersatzteilzuliefe
rungen (gesamt) sowie Regenerierungsleistun
gen (gesamt) anderer Aufkommensträger 
(IAP)12) — Berechnungskennziffer für die Fi
nalproduzenten

Diese Kennziffern sind in den Bereichen Industrie, 
Bauwesen, Land-, Forst- und Nahrungsgüterwirt
schaft, Verkehrswesen und örtliche Versorgungswirt
schaft als staatliche Planauflagen des Jahresvolks
wirtschaftsplanes (sowie lt. gesonderter Festlegung) 
anzuwenden.

k 2.5. Export nach M-Positionen gegliedert nach
— SW (in ME und M)

davon: UdSSR (in ME und M)
einzelne sozialistische Länder (in 
ME und M)

— NSW (in ME und VM)
Die Kennziffer ist anzuwenden für den Jahresvolks
wirtschaftsplan mit der staatlichen Aufgabe als 
Orientierungskennziffer und als staatliche Planauf
lage in den Bereichen Industrie, Bauwesen, Land-, 
Forst- und Nahrungsgüterwirtschaft und Außenhan
del.
Die bisherigen Kennziffern-Nummern 2.5. bis 2.12. 
werden die Nummern 2.6. bis 2.13.

k 2.14. Import (fob) nach M-Positionen gegliedert 
nach
- SW (in ME und M)

davon: UdSSR (in ME und M)
einzelne sozialistische Länder (in 
ME und M)

Die Kennziffer ist für den Jahresvolkswirtschafts
plan mit der staatlichen Aufgabe als Orientierungs
kennziffer und als staatliche Planauflage in den Be
reichen Industrie, Bauwesen, Land-, Forst- und Nah
rungsgüterwirtschaft und Außenhandel anzuwen
den.
Die bisherigen Kennziffem-Nummem 2.13. bis 2.14. 
werden die Nummern 2.15. bis 2.16.
7.4.2. Gewinnung von Arbeitskräften aus dem Ein

satz von CAD- und CAM-Arbeitsstationen und 
moderner Rechentechnik 

Diese Kennziffer ist in den Bereichen Industrie, Bau
wesen, zentralgeleitetes Verkehrswesen, zentralgelei
tete Land-, Forst- und Nahrungsgüterwirtschaft, 
Post- und Femmeldewesen, Wasserwirtschaft, zen
tralgeleiteter Konsumgüterbinnenhandel, Material
wirtschaft, Hoch- und Fachschulwesen, Gesundheits
wesen sowie Akademie der Wissenschaften der DDR 
als staatliche Aufgabe und staatliche Planauflage für 
den Fünf jahrplan und den Jahresvolkswirtschafts- 
plan anzuwenden.

7.10. Arbeitskräfte für Software12)
8.21. Kosten je 100 Mark realisierte Software12) 
Diese Kennziffern sind in den Bereichen der Indu
strie, des Verkehrswesens und des Post- und Fern
meldewesens als staatliche Planauflagen für den 
Jahresvolkswirtschaftsplan anzuwenden.

6.2. Folgende Kennziffern werden wie folgt gefaßt: 
k 2.4. Export nach S-Positionen gegliedert nach

- SW (in ME und M)
davon: UdSSR (in ME und M)

einzelne sozialistische Länder (in 
ME und M)

- NSW (in ME und VM)
k 2.12. Import (fob) nach S-Positionen gegliedert nach

- SW (in ME und M)
davon: UdSSR (in ME und M)

einzelne sozialistische Länder (in 
ME und M)

Die Kennziffern sind für den Jahres volkswirtschafts
plan als staatliche Aufgabe und staatliche Planauf
lage anzuwenden.

6.3. Folgende Kennziffern werden verändert: 
k 1.3. Nettoproduktion
Diese Kennziffer ist auch im Bereich des Ministe
riums für Kultur anzuwenden.
k 3.4. Eigenproduktion von Rationalisierungsmitteln 
Diese Kennziffer ist auch im Bereich Konsumgüter
binnenhandel anzuwenden.
k 3.10. Werktätige, an deren Arbeitsplätzen Arbeits- 

erschwemisse abgebaut werden
Diese Kennziffer ist auch in den Bereichen Post- und 
Fernmeldewesen, Wasserwirtschaft und Konsum
güterbinnenhandel anzuwenden.
k 3.11. Arbeitsplätze, die durch Maßnahmen des wis

senschaftlich-technischen Fortschritts um- 
bzw. neugestaltet werden

Diese Kennziffer ist auch im Bereich Post- und Fem
meldewesen anzuwenden.

E 4.4. Beschäftigte für Forschung und Entwicklung — 
in VbE im Jahresdurchschnitt gesamt2*)


